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Abstand- und Kontaktregel 

Schüler*innen sollen angehalten werden, nach Möglichkeit Abstand zu wahren. Insbesondere ist 

darauf zu achten, dass unmittelbare körperliche Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Hände-

schütteln, körperbetonte Sportaktivitäten in der Pause u.a.) soweit wie möglich vermieden wer-

den. 

Die Lehrkräfte holen und bringen Schüler*innen immer die Lerngruppe zu den Sammelpunkten 

(Schulbeginn, Pausen, Mittagszeit und Schulende). Im Schulgebäude gilt das Prinzip des Rechts-

verkehrs. In den Fluren und Treppenhäuser sollen die Schüler*innen eine Mund-Nasen-Bede-

ckung tragen.  S 

Allgemeine Regeln zur persönlichen Hygiene 

 Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, 

d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und keine Händeschütteln. 

 Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Nasenputzen, Hustem oder Niesen) 

 a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden 
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1. b) Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Hände-

waschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die tro-

ckene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 

einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten! 

 

Mund-Nasen-Schutz 

Alle Personen müssen an der Schule während der Schulzeit bis auf Weiteres eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen („Maskenpflicht“). Die Maskenpflicht gilt insbesondere außerhalb der Unter-

richts- und Ganztagsangebote in den Fluren, auf den Zuwegung, in den Pausen und in der Kan-

tine. 

Von dieser grundsätzlichen Regelung gibt es folgende Ausnahmen: 

 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind generell alle Schülerinnen und Schüler der 

Grundschule! 

 Wir empfehlen für alle Kinder außerhalb des Klassenraumes die Masken zu tragen. 

Lageplan Kohorte 

Sammelpunkte und Pausenzonen sind den Kohorten zugeteilt.  
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Schulpersonal 

Tragen von Mund – Nasen – Bedeckung 

Alle Personen müssen an der Schule während der Schulzeit bis auf Weiteres eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen („Maskenpflicht“). Die Maskenpflicht gilt insbesondere außerhalb der Unter-

richts- und Ganztagsangebote in den Fluren, auf den Zuwegung, in den Pausen und in der Kan-

tine. 

Von dieser grundsätzlichen Regelung gibt es folgende Ausnahmen: 

 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind generell alle Schülerinnen und Schüler der 

Grundschule! 

 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind alle Personen an der Schule in der Zeit, in der 

sie im Büro an einem festen Arbeitsplatz arbeiten und zusätzlich untereinander den Min-

destabstand einhalten. Das gilt beispielweise für das Schulsekretariat oder Lehrerzimmer, 

aber auch für Elterngespräche, Elternabende und Schulkonferenzen in geeigneten Räu-

men. 
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Lüftung der schulischen Räumlichkeiten 

Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften in allen schulischen Räumen, da frische Luft eine der wirk-

samsten Maßnahmen ist, potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen.  

Folgende Vorgaben sind zu beachten:  

 Es soll in jeder Unterrichtspause intensiv bei weit geöffneten Fenstern unter Aufsicht quer- oder 

stoßgelüftet werden.  

 Es soll möglichst eine Querlüftung stattfinden, das heißt Lüften mit weit geöffneten Fenstern bei 

gleichzeitig geöffneter Tür und im Flur ebenfalls geöffneten Fenstern. 

 Brandschutztüren können zum Querlüften kurzzeitig geöffnet und anschließend wieder geschlos-

sen werden. 

 Stoßlüften bedeutet, dass die Fenster vollständig geöffnet werden, eine Kipplüftung reicht nicht 

aus.  

 Für den Unterricht gilt als Grundregel, dass alle 20 Minuten eine knapp fünfminütige Quer- oder 

Stoßlüftung durchgeführt wird, bis es zu einem spürbaren Luftaustausch kommt.  

 Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehr-

kraft geöffnet werden. 

 Kommt es während des Unterrichts bei geschlossenen Fenstern bei einzelnen Personen zu wie-

derholtem Niesen oder Husten, sollte zusätzlich unmittelbar bei weit geöffneten Fenstern gelüf-

tet werden. 

 Sind raumlufttechnische Anlagen in den Schulen vorhanden, sollten diese möglichst durchgehend 

mit Frischluftzufuhr in Betrieb sein. Umluftbetrieb ist zu vermeiden. 

 Die vorgenannten Lüftungsregeln gelten auch, wenn mobile Luftreinigungsgeräte in Unterrichts-

räumen installiert sein sollten. Nach Einschätzung von Experten ersetzen Raumluftreiniger keine 

Lüftung durch das Fenster.  

 

Die Vorgaben zum regelmäßigen Quer- oder Stoßlüften gelten auch für alle weiteren schulischen Räum-

lichkeiten wie beispielsweise das Lehrerzimmer und das Schulbüro. Die Schule regelt die Umsetzung in 

eigener Verantwortung entsprechend der räumlichen Gegebenheiten. Zur Lüftung in schulischen Kanti-

nen wird auf die Vorgabe in Kap. 7 verwiesen.  

 

Raumhygiene 

Neuere Erkenntnisse der Wissenschaft verweisen darauf, dass das Risiko durch Aerosolübertra-

gung eine stärkere Bedeutung hat als bislang angenommen, während das Risiko der Schmierin-

fektion geringer ist als bisher angenommen. Weiterhin überragende Bedeutung hat die Übertra-

gung der Krankheit durch Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen, Sprechen). 
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Grundsätzlich gilt, dass die Schulgemeinschaft in der Zeit der Pandemie besonders darauf achtet, 

die Schule sauber zu halten und die Hygieneregeln zu befolgen. Insbesondere achten die auf-

sichtspflichtigen Lehrkräfte auf die fachgerechte Entsorgung des Mülls und auf die Einhaltung der 

Sauberkeit in den Sanitärräumen. Die Aufsichtszeiten und das Aufsichtsmanagement sind ent-

sprechend anzupassen. 

Erste- Hilfe 

An erster Stelle steht immer die Sicherheit der Ersthelfenden. Wenn möglich, sollte der Mindest-

abstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt werden. Zur Minimierung des gegenseitigen 

Ansteckungsrisikos für die ersthelfende und die hilfebedürftige Person sollte von beiden eine 

Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Wenn direkter körperlicher Kontakt notwendig ist, 

sollten Ersthelfende Einmalhandschuhe tragen. 

Bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung kann die Beatmung unterbleiben, die isolierte Herzdruck-

massage ist dann ausreichend. Falls eine Beatmungsmaske mit Ventil unmittelbar zur Verfügung 

steht, sollte diese verwendet werden. 

Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollten die Hände gründlich gewaschen und optimaler Weise er-

gänzend desinfiziert werden. Hierfür ist Händedesinfektionsmittel, möglichst beim Erste-Hilfe-

Material, zur Verwendung durch Ersthelfende bereitzuhalten. 

Konferenz und Versammlung 

Schulinterne Konferenzen und Arbeitsgruppensitzungen der Beschäftigten sind im Schuljahr 

2020/21 zunächst auf das absolut notwendige Maß zu beschränken, um die vollständige Umset-

zung des Unterrichts nach Stundentafel, die Priorität genießt, sicherzustellen. 

Sitzungen der schulischen Gremien sowie weitere schulische Veranstaltungen (wie z.B. Eltern-

abende) finden regelhaft unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt, siehe auch Ziffern 2 und 

3. Hierzu gehören auch Findungsverfahren. 

Die Schulleitungen prüfen, ob die Anzahl und Dauer der schulischen Gremiensitzungen vorüber-

gehend reduziert werden müssen, dabei sind die Vorgaben des Schulgesetzes einzuhalten. Um 

die Durchführung der Gremiensitzungen zu sichern, soll auch die Form der Videokonferenz ge-

prüft werden. 
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Dokumentation und Nachverfolgung 

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Um im 

Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch das 

Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten 

 regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern, 

 regelhaftes Dokumentieren der Gruppenzusammensetzung im Ganztag an GTS Schulen 

durch die Schule, an GBS-Standorten durch den Träger,  

 tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Perso-

nals, 

 Dokumentation von Einzelförderung mit engem Kontakt zu Schülerinnen und Schülern 

(z.B. Schulbegleiter) 

 Falls nicht anderweitig dokumentiert (z.B. durch Sitzungsprotokolle des Elternabends, 

Stundenplan der Lerngruppe oder Terminkalender der Beratungslehrkraft) ist eine tägli-

che Erfassung der Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und Telefonlisten erfor-

derlich. Dies sind z. B. Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, Fach-

leiterinnen und Fachleiter, außerschulische Partner oder Erziehungsberechtigte. In der 

Regel geschieht dies im Schulbüro durch die eine Verwaltungskraft, die Schulleitung kann 

aber auch andere Personen beauftragen. 

Die Kontaktdaten sind gemäß § 7 der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 

vom 15.07.2020 unter Angabe des Datums und der Uhrzeit der Eintragung vier Wochen aufzube-

wahren. Dabei ist sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keine Kenntnisse von den Kontaktdaten 

erlangen können. Die Kontaktdaten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu löschen oder zu 

vernichten. 

Arbeitsplatz und Lehrerzimmer 

Das schulische Personal muss untereinander das Abstandsgebot einhalten, beispielsweise in Kon-

ferenzen, im Lehrerzimmer, im Schulbüro und bei Kontakten mit Eltern. Auf Abstand ist insbe-

sondere in den Schulbüros, im Lehrerzimmer und in Teeküchen zu achten. 

Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte agieren grundsätzlich jahrgangs- bzw. kohortenüber-

greifend und können daher in verschiedenen Lerngruppen eingesetzt werden. 
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Im Unterricht sollten Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte nach Möglichkeit den Abstand 

zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. Hier ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern jedoch 

nicht zwingend erforderlich. Da die COVID-19-Erkrankung von der Dosis der Viren abhängt, ist es 

wichtig, dass entsprechende Kontakte mit geringerem Abstand als 1,50 Metern in ihrer zeitlichen 

Dauer beschränkt werden. Als hoch gilt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Corona-

virus nach dem Robert-Koch-Institut erst dann, wenn eine Person in „kumulativ mindestens 15-

minütigem Gesichts- („face-to-face“) Kontakt z. B. im Rahmen eines Gesprächs“ zu einem an CO-

VID-19-Erkrankten stand. 

Akuter Coronafall und Meldepflicht 

Die Schule achtet darauf, dass die Schüler*innen, die schulischen Beschäftigten sowie alle weite-

ren Personen die Regel an den Schulen einhalten. Werden die Regeln nicht eingehalten, ergreift 

die Schule zur Durchsetzung der regeln die entsprechenden Maßnahmen wie bei anderen Di-

ziplinverstößen auch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


